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1. RICHTLINIEN ZUR FÖRDE-
RUNG DER DORSTENER KIN-
DER- UND JUGENDARBEIT  
Mit den Richtlinien wird das Verfahren und 
der Finanzierungsrahmen für die Förderung 
der Dorstener Kinder- und Jugendarbeit 
festgelegt. Sie stellen die Fortschreibung 
der Richtlinien aus dem Jahr 2021 (Be-
schlossen vom Jugendhilfeausschuss am 
04.11.2021) dar und bilden eine Planungs-
hilfe für alle Antragsberechtigten.  

Nachstehend erfolgt die Darstellung der 
förderfähigen Richtlinien sowie eine nähere 
Beschreibung der vorgesehenen Maßnah-
men.  

Antragsberechtigt sind: 

Anerkannte Träger der Jugendhilfe, Kirchen 

und Religionsgemeinschaften und Ver-

bände der freien Wohlfahrtspflege; 

nach Beratung in der AG § 78 SGB VIII Ju-

gendarbeit können auch nicht anerkannte 

Initiativen gefördert werden.  

Förderungsfähig sind: 

Die Antragsberechtigten Träger und Initia-

tiven mit ihren selbst durchgeführten Maß-

nahmen; 

junge Menschen im Alter von 6 bis 18 Jah-

ren, sowie 18 bis einschließlich 27-Jährige, 

die ihren Wohnsitz im Stadtgebiet Dorsten 

haben. Über Ausnahmen entscheidet das 

Amt für Familie und Jugend nach pflichtge-

mäßem Ermessen. 

 

Maßnahmen mit einer Gruppenstärke von 

mindestens 5 jungen Menschen. Für Trä-

ger, die nicht aus Dorsten kommen, gilt 

diese Mindestgrenze nicht. Sie können An-

träge für Teilnehmende aus Dorsten stel-

len, unabhängig von einer Mindestanzahl.  

 

 
Nicht förderungsfähig sind: 

Maßnahmen und Veranstaltungen, die 

überwiegend schulischen, religiösen, par-

teipolitischen, gewinnerzielenden, gewerk-

schaftlichen Charakter haben oder gegen 

das Grundgesetz verstoßen 

Maßnahmen, die nach dem Weiterbildungs-

gesetz gefördert werden; 

Maßnahmen, die bereits begonnen haben 

oder abgeschlossen sind. Vor- und Nachbe-

reitungstreffen werden nicht zusätzlich ge-

fördert.  

Mitarbeitende: 

Die Leitenden Personen einer Maßnahme 

müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die 

übrigen Mitarbeitenden müssen mindes-

tens 16 Jahre alt sein.  

Antragstellung: 

Zuschüsse werden nur aufgrund eines An-

trages gewährt, der spätestens vier Wo-

chen vor Beginn der Maßnahme beim Amt 

für Familie und Jugend der Stadt Dorsten 

zu stellen ist. Bei Maßnahmen im November 

und Dezember allerdings bis spätestens 

zum 1. Oktober des jeweiligen Jahres.  

Mögliche Zuschüsse anderer Stellen (z. B. 

aus Bundes- bzw. Landesmitteln) sind vor-

rangig in Anspruch zu nehmen. 

Nach Prüfung des Antrags durch das Amt 

für Familie und Jugend erhält der Träger 

eine Eingangsbestätigung und eine Bewilli-

gung dem Grunde nach.  

Auszahlung: 

Eine Auszahlung des jeweiligen Zuschusses 

erfolgt nach Einreichung des Verwendungs-

nachweises und dessen Prüfung, durch die 

Fachabteilung. Der Verwendungsnachweis 

ist spätestens vier Wochen nach der Maß-

nahme mit Teilnahmeliste und Belegen ein-

zureichen. Es ist dem Verwendungsnach-

weis ein Beleg mit der Zahl der 
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Teilnehmenden und der Dauer des Angebo-

tes beizufügen.  

Die Auszahlungssumme ist auf 10.000,00 € 
pro Jahr/Träger begrenzt. 

Mittelverwendung: 

Der antragstellende Träger verpflichtet 

sich, die erhaltenen Mittel entsprechend 

der Zweckbindung zu verwenden und dem 

Amt für Familie und Jugend Änderungen in 

der Planung und Durchführung der Maß-

nahmen umgehend mitzuteilen. 

Eigenleistungen und öffentliche Mittel müs-

sen vor allem im Hinblick auf Form und In-

halt der jeweiligen Maßnahmen in einem 

rechten Verhältnis zueinanderstehen. Et-

waige Minderausgaben oder Einsparungen 

sind voll auf die Zuwendung anzurechnen. 

Mehrausgaben sind vom Zuwendungsemp-

fänger zu tragen. 

Spenden, nichtöffentliche Zuschüsse sowie 

sonstige Einnahmen (Bsp.: Eintrittsgelder, 

Kursgebühren, Einnahmen aus dem Ge-

tränkeverkauf etc.) sind komplett nachzu-

weisen und werden als Eigenleistung des 

Trägers gewertet. 

Die Mittel sind dem Antragszweck entspre-

chend zu verwenden.  

Die Ausgaben für alkoholische Getränke 

und sonstige Rauschmittel werden nicht 

übernommen.  

Das Amt für Familie und Jugend ist berech-

tigt, die Verwendung der städtischen Mittel 

durch Einsicht in die Bücher und Belege (sie 

sind fünf Jahre aufzubewahren) sowie 

durch einen Besuch der Maßnahme, zu prü-

fen.  

Nichtauszahlung oder Rückzahlung: 

Das Amt für Familie und Jugend ist berech-

tigt, den gewährten Zuschuss ganz oder 

teilweise zurückzufordern bzw. nicht auszu-

zahlen, wenn mindestens einer der folgen-

den Aspekte gegeben ist: 

Es wurden unrichtige oder unvollständige 

Angaben seitens des Antragstellers ge-

macht.  

Es wurde trotz Aufforderung binnen einer 

angemessenen Frist kein ordnungsgemä-

ßer Verwendungsnachweis vorgelegt.  

Die im Bewilligungsbescheid evtl. enthalte-

nen Auflagen wurden nicht erfüllt. 

Die Bestimmungen dieser Förderungsricht-

linien oder gesetzliche Vorschriften wurden 

nicht beachtet.  

Die Zuschüsse sind nicht bestimmungsge-

mäß verausgabt worden.  

Es wird (nachträglich) festgestellt, dass die 

Förderungswürdigkeit der Einrichtung oder 

Maßnahme nicht vorlagen.  

Verpflichtung:   

Die im Rahmen dieses Förderplans geför-

derten Einrichtungen und Träger verpflich-

ten sich zur Einhaltung sämtlicher einschlä-

giger gesetzlicher Bestimmungen sowie 

fachlicher Standards in ihrer jeweils gülti-

gen Fassung. Dies umfasst insbesondere 

die Vorgaben zu Hygiene, Gesundheits- 

und Infektionsschutz, Arbeitssicherheit, 

Datenschutz sowie die verbindlichen Rege-

lungen zum Kinder- und Jugendschutz. 

 

Die Einrichtungen stellen sicher, dass ge-

eignete Maßnahmen zum Schutz des Kin-

deswohls gemäß den Bestimmungen des 

Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 

getroffen werden. Hierzu gehören insbe-

sondere die Implementierung und kontinu-

ierliche Fortschreibung eines institutionel-

len Rechte- und Schutzkonzeptes, die Be-

nennung verantwortlicher Ansprechperso-

nen, regelmäßige Schulungen der Mitarbei-

tenden sowie die Vorlage erweiterter Füh-

rungszeugnisse nach § 72a SGB VIII. Die 

Fachabteilung behält sich vor, entspre-

chende Belege hierzu einzufordern. 
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Sonstiges: 

Die im Rahmen dieser Richtlinien bereitge-

stellten Finanzmittel stehen ausschließlich 

im Umfang der durch den Jugendhilfeaus-

schusses der Stadt Dorsten beschlossenen 

jährlichen Ansatzes diesen Kinder- und Ju-

gendförderplans zur Verfügung. 

  

Eine Förderung kann nur erfolgen, soweit 

entsprechende Mittel im laufenden Haus-

haltsjahr (noch) vorhanden sind. Ein 

Rechtsanspruch auf Gewährung von Zu-

schüssen besteht nicht.  

Sind die zur Verfügung stehenden jährli-

chen Haushaltsmittel ausgeschöpft, kön-

nen für das betreffende Haushaltsjahr 

keine weiteren Bewilligungen ausgespro-

chen werden – auch dann nicht, wenn die 

inhaltlichen Fördervoraussetzungen grund-

sätzlich erfüllt sind. 

 

Maßgeblich für die Mittelvergabe ist die 

sachliche und zeitliche Reihenfolge der voll-

ständigen Antragseingänge sowie die fach-

liche Prüfung durch das Amt für Familie und 

Jugend. 

 

Eine gleichzeitige Förderung derselben 

Maßnahme aus zwei Richtlinien ist grund-

sätzlich ausgeschlossen. Eine Ausnahme 

besteht lediglich bei der Förderung von Ge-

räten und pädagogischen Arbeitsmateria-

lien. Darüber hinaus ist eine Doppelförde-

rung aus anderen öffentlichen oder priva-

ten Fördermitteln für dasselbe Projekt un-

zulässig. Antragsteller erhalten nach Ein-

gang des Förderantrags eine schriftliche 

Eingangsbestätigung durch die Fachabtei-

lung. Ebenso erhalten sie im weiteren Ver-

lauf einen positiven oder negativen schrift-

lichen Bescheid zur Förderung der Maß-

nahme. 

 

Über nicht fristgerechte Eingänge von Zu-

schussanträgen und/ oder 

Verwendungsnachweisen kann die AG §78 

SGB VIII beraten. Dies wird durch den Ju-

gendhilfeausschuss beschlossen.  

 

Eine rege Beteiligung der AG § 78 wird ge-

nerell erwartet.  

 

Die Durchführung der Ferienfreizeiten und 

Projekte erfolgt nicht im Auftrag des Amtes 

für Familie und Jugend der Stadt Dorsten;  

eine entsprechende Beauftragung liegt 

nicht vor. Die Organisation und Durchfüh-

rung bzw. die Verantwortung liegt alleinig 

bei den Anbietern.  

 

Alle Formulare der Richtlinienförde-

rung der Dorstener Kinder- und Ju-
gendarbeit befinden sich auf der 
Homepage der Stadt Dorsten:  

 

https://www.dorsten.de/rathaus-

stadt/verwaltung/fachaemter/51-amt-fuer-

familie-und-jugend/kinder-und-jugendfo-

erderung  

 

 

  
 

https://www.dorsten.de/rathaus-stadt/verwaltung/fachaemter/51-amt-fuer-familie-und-jugend/kinder-und-jugendfoerderung
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1.1 KINDERFERIENSPAß 
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1.2 KINDER- UND JUGENDFREIZEITEN 
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1.3 PROJEKTFÖRDERUNG 
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1.4 GERÄTE UND PÄDAGOGISCHES ARBEITSMATERIAL 
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1.5 LEITENDEN- UND MITARBEITENDENSCHULUNG 
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1.6 FÖRDERUNG VON PRAKTIKANT_INNEN 

 


